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Der VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 11. Mai 2010 durch den Vor-

sitzenden Richter Ball, die Richterin Hermanns sowie die Richter Dr. Achilles, 

Dr. Schneider und Dr. Bünger 

beschlossen: 

Auf die Nichtzulassungsbeschwerde der Klägerin wird das Urteil 

des 7. Zivilsenats des Brandenburgischen Oberlandesgerichts 

vom 8. Oktober 2008 aufgehoben. 

Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch 

über die Kosten der Nichtzulassungsbeschwerde, an das Beru-

fungsgericht zurückverwiesen. 

Der Streitwert für das Beschwerdeverfahren wird auf 111.779,57 € 

festgesetzt. 

 

Gründe: 

I. 

Die Beklagte unterhält Ferienanlagen. Die von ihr in Ostseebad P.          

betriebene Anlage wird seit Oktober 1999 von der Klägerin mit elektrischem 

Strom versorgt. Die Parteien streiten über eine Nachzahlung für Stromlieferun-

gen in der Zeit von Juli 2001 bis Juli 2004. Nach den Behauptungen der Kläge-

rin ist seit Inbetriebnahme der Anlage im Jahre 1999 der von der Beklagten ver-

brauchte Strom zu ihrem Nachteil falsch gemessen worden, weil ein vor dem 

Zähler eingebauter Wandler irrtümlich mit einem unzutreffenden Wandlungs-

verhältnis angeklemmt worden sei. Anstelle des den Abrechnungen zugrunde 
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gelegten Wandlerfaktors 500/5 sei der Wandler tatsächlich die ganze Zeit über 

mit dem Faktor 1000/5 angeklemmt gewesen, so dass sie bei ihren Abrechnun-

gen irrtümlich davon ausgegangen sei, die erfassten Messwerte drückten ein 

Hundertstel des tatsächlichen Stromverbrauchs aus, während in Wirklichkeit nur 

ein Zweihundertstel gemessen und der gemessene Wert dementsprechend 

auch nur auf die Hälfte des tatsächlichen Verbrauchs umgerechnet worden sei. 

Das Landgericht hat der für den genannten Zeitraum auf eine Nachzah-

lung von 111.779,57 € gerichteten Klage stattgegeben. Das Oberlandesgericht 

hat dieses Urteil auf die Berufung der Beklagten abgeändert, die Klage abge-

wiesen und die Revision nicht zugelassen. Hiergegen richtet sich die Nichtzu-

lassungsbeschwerde der Klägerin. 
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II. 

Die statthafte und auch sonst zulässige Nichtzulassungsbeschwerde der 

Klägerin (§ 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, § 544 ZPO, § 26 Nr. 8 EGZPO) hat Erfolg. 
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1. Das Berufungsgericht hat ausgeführt: 4 

Abgesehen von dem Nachforderungsbetrag für den Monat Juli 2004, der 

schon wegen Widersprüchlichkeit der eingesetzten Zahlbeträge nicht schlüssig 

dargetan sei, sei der Klägerin auch hinsichtlich der übrigen Nachforderungen 

der Beweis nicht gelungen, dass die Kabel während des streitigen Zeitraums an 

dem dem Messzähler vorgeschalteten Wandler mit dem Wandlungsverhältnis 

1000/5 angeklemmt gewesen seien. Zwar sei nach dem Ergebnis des erhobe-

nen Zeugenbeweises davon auszugehen, dass bei der am 27. Juli 2004 erfolg-

ten Überprüfung der Wandlereinstellung ein Wandlungsverhältnis von 1000/5 

festgestellt worden sei. Jedoch habe die Klägerin nicht bewiesen, dass diese 

Wandlereinstellung bereits bei Inbetriebnahme der Anlage am 19. Oktober 1999 

erfolgt sei. Nach dem erhobenen Zeugenbeweis könne nicht ausgeschlossen 
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werden, dass der Wandler bei seiner Inbetriebnahme oder in der nachfolgenden 

Zeit mit dem von der Klägerin vorgegebenen Wandlungsverhältnis von 500/5 

angeschlossen gewesen sei. Zwar habe die Beklagte unstreitig keine Änderun-

gen an der Wandlereinstellung vorgenommen. Ebenso sei der Vortrag der Klä-

gerin als wahr zu unterstellen, dass auch sie nachträglich keine Änderungen an 

der Wandlereinstellung vorgenommen habe. Gleichwohl könne aus der am 

27. Juli 2004 festgestellten Anklemmung des Wandlers mit einem Verhältnis 

von 1000/5 nicht darauf geschlossen werden, dass diese Anklemmung bereits 

bei Einbau des Wandlers erfolgt sein müsse. Denn nach der Aussage der hier-

zu vernommenen Zeugin K.              könne nicht ausgeschlossen werden, dass 

der Wandler mit dem von ihr seinerzeit bestätigten Verhältnis von 500/5 in Be-

trieb gegangen sei. Auch die Tatsache, dass der Wandler vor der Überprüfung 

am 27. Juli 2004 verplombt gewesen sei, biete keine hinreichende Gewähr da-

für, dass er nicht zwischenzeitlich Gegenstand eines Eingriffs gewesen sei, bei 

dem - unter Umständen versehentlich - eine Änderung des Wandlungsfaktors 

erfolgt sei. Die dabei entfernte Plombe sei nämlich weder aufgehoben noch 

sonst dokumentiert worden, so dass nicht festgestellt werden könne, zu wel-

chem Zeitpunkt sie gesetzt worden sei.  

Ebenso wenig führe der vom Landgericht für überzeugungskräftig erach-

tete Vergleich der Verbrauchswerte anhand der im fraglichen Zeitraum angefal-

lenen verbrauchsabhängigen Entgelte zu der hinreichend sicheren Überzeu-

gung, dass der Zähler die ganze Zeit über kontinuierlich mit einem Wandlerver-

hältnis von 1000/5 angeklemmt gewesen sei. Zwar könnten die hierfür vom 

Landgericht herangezogenen Daten in diesem Sinne gedeutet werden. Aller-

dings seien die Schwankungen auch gleicher Monate in den verschiedenen 

Jahren erheblich, so dass die Verbrauchs- beziehungsweise abgerechneten 

Entgeltzahlungen nicht mit hinreichender Sicherheit auf ein durchgehend glei-

ches Wandlerverhältnis von 1000/5 schließen ließen. Das gelte abgesehen von 
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dem deutlich von den Vorjahren abweichenden Verbrauchswert für August 

2005 insbesondere für den Monat September, bei dem die berechneten Entgel-

te in den Jahren 2004 und 2005 deutlich über denjenigen der Vorjahre gelegen 

hätten. Soweit die Klägerin durch einen mit Schriftsatz vom 5. Mai 2008 zu den 

Akten gereichten Untersuchungsbericht ihrer Zählerprüfstelle vom 15. April 

2008 zu belegen versucht habe, dass sich aus den Verbrauchsverhältnissen 

der Beklagten für die Jahre 2003 bis 2007 ergebe, dass der im Streit befindliche 

Wandler immer mit demselben Umsetzungsverhältnis gearbeitet habe, könne 

dieser Vortrag gemäß § 282 Abs. 1, § 296 Abs. 1, §§ 525, 530 ZPO keine Be-

rücksichtigung finden. Denn es sei nicht erkennbar, warum die hausinterne Stel-

lungnahme erst im April 2008 habe erstellt werden können. Zudem hätte die 

Zulassung dieses ergänzenden Vortrags eine Erledigung des Rechtsstreits ver-

zögert, weil im Falle seiner Berücksichtigung zunächst hätte geklärt werden 

müssen, was genau Inhalt des ergänzenden Vortrags der Klägerin sei, und weil 

im Falle der Schlüssigkeit dieses Vortrags voraussichtlich ein Sachverständi-

gengutachten hätte eingeholt werden müssen. 

2. Die Nichtzulassungsbeschwerde ist begründet. Das Urteil des Beru-

fungsgerichts verletzt den Anspruch der Klägerin auf rechtliches Gehör 

(Art. 103 Abs. 1 GG) in entscheidungserheblicher Weise, so dass aufgrund der 

verfassungsrechtlichen Relevanz des Verfahrensfehlers eine Entscheidung des 

Revisionsgerichts zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforder-

lich ist (§ 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 ZPO).  
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a) Art. 103 Abs. 1 GG verpflichtet das Gericht, die Ausführungen der 

Prozessbeteiligten zur Kenntnis zu nehmen und in Erwägung zu ziehen. Das 

Gebot des rechtlichen Gehörs als Prozessgrundrecht soll sicherstellen, dass die 

Entscheidung frei von Verfahrensfehlern ergeht, die ihren Grund in der unter-

lassenen Kenntnisnahme und Nichtberücksichtigung des Sachvortrags der Par-

teien haben. Deshalb ist das Gericht gehalten, sich mit allen wesentlichen 
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Punkten des Vortrags einer Partei auseinanderzusetzen und erhebliche Be-

weisanträge nach Maßgabe der hierfür in den jeweiligen Verfahrensordnungen 

bestehenden Grundsätze zu berücksichtigen (Senatsbeschluss vom 8. Dezem-

ber 2009 - VIII ZR 92/07, juris, Tz. 6; BGH, Urteil vom 2. April 2009 - I ZR 16/07, 

TranspR 2009, 410, Tz. 23 m.w.N.). Indem das Berufungsgericht den von der 

Klägerin mit Schriftsatz vom 5. Mai 2008 vorgetragenen Untersuchungsbericht 

ihrer Zählerprüfstelle vom 15. April 2008 und den dazu gehaltenen Sachvortrag 

als verspätet angesehen und deshalb unberücksichtigt gelassen hat, hat es die 

von ihm herangezogenen Präklusionsvorschriften (§ 282 Abs. 1, § 296 Abs. 1, 

§§ 525, 530 ZPO) offenkundig unrichtig angewandt und dadurch gegen Art. 103 

Abs. 1 GG verstoßen. Auch soweit das Berufungsgericht den damit überein-

stimmenden Sachvortrag in den vorausgegangenen Schriftsätzen der Klägerin 

vom 6. Dezember 2006 und vom 12. Dezember 2007 und den hierfür angetre-

tenen Sachverständigenbeweis übergangen hat, hat es den Anspruch der Klä-

gerin auf rechtliches Gehör verletzt. 

aa) Die Klägerin hat in ihrem Schriftsatz vom 6. Dezember 2006 unter 

Antritt von Zeugen- und Sachverständigenbeweis im Einzelnen vorgetragen, 

dass seit dem Jahr 1999 bis zum Jahr 2004 am Wandler stets dieselbe Klem-

mung vorhanden gewesen sei, wie man sie am 27. Juli 2004 vorgefunden habe. 

Sie hat dazu insbesondere ausgeführt, dass sich bei einer Veränderung der 

Klemmung von 500/5 auf 1000/5 die Messdaten hätten halbieren müssen; an-

gesichts des gleichmäßigen Verlaufs der von ihr erfassten Messdaten sei je-

doch eine Veränderung der Klemmung ausgeschlossen. Unter Bezugnahme 

auf diesen Sachvortrag sowie unter Wiederholung ihrer Behauptung, dass der 

am 27. Juli 2004 vorgefundene Wandlerfaktor während des gesamten Zeit-

raums der Nachberechnung aktiviert gewesen sei, hat die Klägerin mit Schrift-

satz vom 5. Mai 2008 den Untersuchungsbericht ihrer Zählerprüfstelle vom 

15. April 2008 vorgelegt. Hierin ist ebenfalls näher ausgeführt, dass sich bei 
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einer Änderung der Klemmung des Stromwandlers von 500/5 A auf 1000/5 A 

die Verrechnungsdaten in einer Größenordnung von 40 bis 60 Prozent hätten 

ändern müssen, während die tatsächlich eingetretenen Veränderungen im Zeit-

raum bis Juli 2004 unter 10 Prozent gelegen hätten. 

10 bb) Diesen erheblichen Sachvortrag hat das Berufungsgericht nicht zur 

Kenntnis genommen. Es hat sich zwar anhand der von der Klägerin vorgetra-

genen verbrauchsabhängigen Entgelte mit dem Stromverbrauch der Beklagten 

im Zeitraum von Juli 2001 bis Juli 2004 und darüber hinaus bis einschließlich 

2005 befasst, anders als das Landgericht aber gemeint, aus dem Vergleich der 

einzelnen Monatswerte nicht den hinreichend sicheren Schluss ziehen zu kön-

nen, dass der Zähler im Zeitraum bis Juli 2004 kontinuierlich mit einem Wand-

lerverhältnis von 1000/5 angeklemmt gewesen sei, weil namentlich aus den 

erheblich gestiegenen Verbrauchswerten für September 2004 sowie August 

und September 2005 erhebliche Schwankungen hervorgingen. Ausdrücklich 

nicht berücksichtigt hat das Berufungsgericht dagegen den ergänzenden Vor-

trag der Klägerin im Schriftsatz vom 5. Mai 2008 und den gleichzeitig vorgeleg-

ten Untersuchungsbericht vom 14. April 2008. Keine Erwähnung hat im ange-

fochtenen Urteil ferner der unter Sachverständigenbeweis gestellte Vortrag der 

Klägerin in ihren Schriftsätzen vom 6. Dezember 2006 und 12. Dezember 2007 

gefunden, wonach sich bei einer Veränderung der Klemmung von 500/5 auf 

1000/5 die Messdaten hätten halbieren müssen und deshalb eine Veränderung 

der Wandlerklemmung auch angesichts des gleichmäßigen Verlaufs der erfass-

ten Messdaten ausgeschlossen sei. Der Umstand, dass das Berufungsgericht 

diesen lange vor dem 5. Mai 2008 gehaltenen Vortrag in keiner Weise gewür-

digt hat, lässt erkennen, dass es ihn ebenfalls nicht in seine Erwägungen ein-

bezogen hat. Zwar ist das Gericht nicht verpflichtet, sich mit jedem Parteivor-

bringen in den Entscheidungsgründen ausdrücklich zu befassen. Jedoch ist der 

vom Berufungsgericht nicht behandelte Sachvortrag der Klägerin, wonach aus 
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dem Verlauf der Verbrauchswerte eine Veränderung der Wandlerklemmung 

hätte sicher ausgeschlossen werden können, von derart zentraler Bedeutung 

für ihre Beweisführung gewesen, dass das Erfordernis einer Auseinanderset-

zung mit der aufgestellten Behauptung und der Eignung des dafür angetretenen 

Sachverständigenbeweises offensichtlich war. Wenn das Berufungsgericht die-

ses Vorbringen in seiner Entscheidung gleichwohl vollständig übergangen hat, 

lässt dies den sicheren Schluss darauf zu, dass es den Sachvortrag auch nicht 

erwogen hat (vgl. BGHZ 154, 288, 300; Senatsbeschluss vom 16. Dezember 

2008 - VIII ZR 306/06, WuM 2009, 113, Tz. 12). 

cc) Der genannte Sachvortrag der Klägerin durfte auch nicht aus beson-

deren, in der Verfahrensordnung angelegten Gründen - § 531 ZPO - unberück-

sichtigt bleiben. Zwar ist dieser Sachvortrag erstmals im Berufungsrechtszug 

gehalten worden. Dies beruht jedoch darauf, dass die Beklagte in ihrer Beru-

fungsbegründung die aus dem gleichmäßigen Verlauf des Stromverbrauchs 

gezogene Schlussfolgerung des Landgerichts angegriffen hatte, wonach sich 

eine Änderung des der Stromerfassung zu Grunde liegenden Wandlungsfaktors 

in einem Verhältnis von 1 zu 2 bei der Erfassung anders, als es geschehen sei, 

spürbar hätte niederschlagen müssen. Konkret veranlasst worden ist der neue 

Vortrag überhaupt erst dadurch, dass das Berufungsgericht in der Berufungs-

verhandlung vom 15. November 2006 den Hinweis erteilt hatte, dass die Kläge-

rin auch die von der Beklagten aufgezeigte Möglichkeit ausräumen müsse, ihre 

eigenen Mitarbeiter hätten bei Arbeiten am Trafo im April/Mai 2004 den Wand-

ler umgeklemmt, und dass hierzu jedenfalls die Vorlage nur der alten Rechnun-

gen nicht ausreichend sei. Die durch die abweichende Rechtsauffassung des 

Berufungsgerichts veranlasste Ergänzung des Sachvortrags der Klägerin hätte 

mithin ebenso wie der dafür angetretene Sachverständigenbeweis unter keinem 

rechtlichen Gesichtspunkt unberücksichtigt bleiben dürfen (vgl. BGH, Urteile 
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vom 30. Juni 2006 - V ZR 148/05, NJW-RR 2006, 1292, Tz. 17 f.; vom 26. Juli 

2007 - VII ZR 262/05, NJW-RR 2007,1612, Tz. 15). 

12 Ebenso war es offenkundig rechtsfehlerhaft, dass das Berufungsgericht 

den ergänzenden Vortrag der Klägerin im Schriftsatz vom 5. Mai 2008 und den 

gleichzeitig vorgelegten Untersuchungsbericht vom 14. April 2008 gemäß § 282 

Abs. 1, § 296 Abs. 1, §§ 525, 530 ZPO für nicht zulassungsfähig erachtet und 

deshalb nicht zur Kenntnis genommen hat. Entgegen der Auffassung des Beru-

fungsgerichts hat die Klägerin mit der erst im Jahre 2008 veranlassten Einho-

lung des Untersuchungsberichts ihrer Zählerprüfstelle nicht gegen Prozessför-

derungspflichten verstoßen. Denn eine Partei genügt ihrer Darlegungslast, 

wenn sie - wie hier - Tatsachen vorträgt, die in Verbindung mit einem Rechts-

satz geeignet sind, das geltend gemachte Recht als ihrer Person entstanden 

erscheinen zu lassen. Wird das Parteivorbringen diesen Anforderungen an die 

Substantiierung gerecht, kann der Vortrag weiterer Einzeltatsachen nicht ver-

langt werden. Es ist vielmehr Sache des Tatrichters, in die Beweisaufnahme 

einzutreten und dabei gegebenenfalls einem Sachverständigen die beweiser-

heblichen Streitfragen zu unterbreiten (BGH, Beschluss vom 14. Juli 2008 

- II ZR 202/07, WM 2008, 1688, Tz. 6 m.w.N.). Insbesondere war die Klägerin 

auch nicht gehalten, ihren schlüssigen Sachvortrag von sich aus durch Einho-

lung des Untersuchungsberichts zu ergänzen. Denn eine Partei ist grundsätz-

lich nicht verpflichtet, tatsächliche Umstände, die ihr unbekannt sind, zu ermit-

teln oder sonst durch Einholung eines Privatgutachtens näher zu erforschen 

(vgl. BGH, Urteil vom 15. Oktober 2002 - X ZR 69/01, WM 2003, 1376, unter II 

6 b). 

b) Die Verletzung des Anspruchs der Klägerin auf rechtliches Gehör ist 

entscheidungserheblich. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Beru-

fungsgericht bei der gebotenen Berücksichtigung des auf die Auswertung der 

Stromverbrauchswerte von Juli 2001 bis Juli 2004 bezogenen Vorbringens der 
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Klägerin zu einem anderen, der Klägerin günstigeren Ergebnis gelangt wäre 

(vgl. Senatsbeschluss vom 8. Dezember 2009, aaO, Tz. 14 m.w.N.). 

III. 

14 Der Senat macht von der Möglichkeit Gebrauch, die Sache gemäß § 544 

Abs. 7 ZPO unter Aufhebung des angefochtenen Urteils an das Berufungsge-

richt zurückzuverweisen, damit dieses die erforderlichen Feststellungen zum 

Stromverbrauch der Beklagten im Zeitraum von Juli 2001 bis Juli 2004 unter 

Berücksichtigung des übergangenen, unter Beweis gestellten Sachvortrags 

noch einmal neu treffen kann. 

Ball  Hermanns  Dr. Achilles 

 Dr. Schneider  Dr. Bünger 

Vorinstanzen: 

LG Frankfurt (Oder), Entscheidung vom 17.01.2006 - 31 O 13/05 -  

OLG Brandenburg, Entscheidung vom 08.10.2008 - 7 U 47/06 -  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


